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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Peter Meyer, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Karl Vetter, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joa-
chim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Alexander Muthmann, Prof. 
Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, 
Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Angemessene medizinische Behandlung der Ge-
fangenen sicherstellen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sicherzustellen, 
dass alle Justizvollzugsanstalten mit eigener Kran-
kenabteilung in die Lage versetzt werden, Substituti-
onsbehandlungen durchzuführen und die Anstaltsärz-
te dort über die Zusatz-Weiterbildung „Suchtmedizini-
sche Grundversorgung“ verfügen. 

Begründung: 

Der Bericht des Staatsministeriums der Justiz vom 
21.02.2017 zum Beschluss des Landtags („Konse-
quenzen aus der Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrecht vom 1. September 
2016“ Drs. 17/14552) zeigt: Derzeit dürfen nur wenige 
Gefängnisärzte Methadon verabreichen: Insgesamt 
20 Anstaltsärzte verfügen derzeit über die Qualifikati-
on „Suchtmedizinische Grundversorgung“, 13 An-
staltsärzte befinden sich in Fortbildung, 6 haben 
grundsätzlich Interesse angemeldet. Von den insge-
samt 36 Justizvollzugsanstalten sind damit nur 13 
Justizvollzugsanstalten in der Lage, Substitutionsbe-
handlungen durchzuführen. Selbst nach Abschluss 
aller angefangenen und in Betracht gezogenen Fort-
bildungen würde die Anzahl der Anstalten, in denen 
substituiert werden kann, bestenfalls auf 18 bzw. 20 
ansteigen. In 16 Anstalten könnte aber weiterhin keine 
Substitutionsbehandlung durchgeführt werden, dort 
kommt nach Auskunft der Staatsregierung nur eine 
Verlegung in Betracht. In ihrer Antwort auf eine 
Schriftliche Anfrage ging die Staatsregierung eigent-
lich schon 2012 davon aus, dass im Laufe des Jahres 
2013 voraussichtlich 27 Ärzte im bayerischen Justiz-
vollzug über die Qualifikation verfügen würden 
(Drs. 16/13166). Hier herrscht dringend Nachholbe-
darf. Denn es ist Aufgabe des Staats, eine angemes-
sene medizinische Versorgung und Behandlung der 
Gefangenen sicherzustellen. Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in Bezug 
auf die Beschwerde eines Gefangenen in Kaisheim 
entschieden, dass die Verwehrung einer Substituti-
onsbehandlung eine unmenschliche Behandlung im 
Sinne von Art. 3 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) darstellt. Außerdem führte das 
Gericht aus, dass eine Reihe gewichtiger Indikatoren 
dafür sprechen, dass die Substitutionsbehandlung die 
notwenige Behandlung für den Häftling gewesen wä-
re. Aufgrund der Besonderheiten hätte eine genauere 
Prüfung unter Hinzuziehung eines geeigneten Arztes 
erfolgen müssen. Deshalb ist dringend notwendig, 
dass zumindest in allen Justizvollzugsanstalten mit 
eigener Krankenabteilung Substitutionsbehandlungen 
durchgeführt werden können. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Peter Meyer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/17589 

Angemessene medizinische Behandlung der Gefangenen sicher-
stellen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Florian Streibl 
Mitberichterstatter: Dr. Franz Rieger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen federführend zugewiesen. Der Ausschuss 
für Gesundheit und Pflege hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 76. Sit-
zung am 28. September 2017 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat den Antrag in 
seiner 71. Sitzung am 24. Oktober 2017 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Peter 
Meyer, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Karl Vetter,  
Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim 
Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Prof. 
Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Jutta Wid-
mann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/17589, 17/18831 

Angemessene medizinische Behandlung der Gefangenen sicher-
stellen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wenn sich das Plenum wieder beruhigt hat, fahren wir in der Tagesordnung fort. Hin

sichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktio

nen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abgeordnete 

Felbinger (fraktionslos). Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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